
VO/GV09/2020-1345 Seite: 1/2

Beschluss zu VO/GV09/2020-1345
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Stellungnahme der Gemeinde Bobitz - zum naturnahen Ausbau des  
Metelsdorfer Grabens

Übersicht zur Beratung:

29.07.2020 Bauausschuss SI/09/BauA-94 ungeändert beschlossen
18.08.2020 Gemeindevertretung SI/09/GV09-15 zurückgestellt
20.10.2020 Gemeindevertretung SI/09/GV09-16 ungeändert beschlossen

Beschluss:

18.08.2020 Gemeindevertretung  Bobitz
SI/09/GV09-15 Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz
Herr Balow informiert, dass es für die Gemeinde große finanzielle Auswirkungen haben 
wird, wenn der Ausbau des Metelsdorfer Grabens erfolgt. Das ist aus dem Beschluss nicht 
ersichtlich. Im Bauausschuss war Herr Brüsewitz anwesend und informierte zum Anteil, den 
die Gemeinde zahlen muss.

Herr Höfer gibt Informationen zum Zustand des Grabens und der Pflicht der Gemeinde.

Frau Homann-Trieps informiert, dass sie bereits mehrfach auf die Notwendigkeit der 
Benennung der finanziellen Auswirkungen hingewiesen hat.
Frau Homann-Trieps stellt den Antrag, den Beschluss zurückzustellen und die 
finanziellen Auswirkungen zu klären. 

Abstimmung über den Antrag:
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: - Stimmenthaltung: -

20.10.2020 Gemeindevertretung  Bobitz
SI/09/GV09-16 Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz
 
Frau Homann-Trieps erläutert die Sach- und Rechtslage. 

Herr Venohr und Herr Rohde geben die notwendigen Ergänzungen und betonen 
insbesondere, dass dieser Ausbau notwendig ist und sich die Gemeinde dafür verantwortlich 
zeichnet.

Beschluss:
Die Gemeinde Bobitz stimmt dem naturnahen Ausbau des Metelsdorfer Grabens im 
erweiterten Plangebiet zu.
Eine Vereinbarung mit dem Wasser- und Bodenverband „Wallensteingraben Küste“ zur 
Durchführung der Maßnahme soll erarbeitet und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden.
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 11
davon Anwesende: 8
Ja- Stimmen: 7
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Homann-Trieps
Bürgermeisterin
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